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Bd. 114 Nr. 4

Abb. 5. Links hintere, rechts vordere «Escherhduser» in Ziirich, erbaut 1839

flauen des guten Beschéftigungsgrades in der ausldndischen
Militdrflugindustrie wird eine scharfe Konkurrenz auch auf dem
zivilen Markt zur Folge haben. Die Entwicklung von sehr lei-
stungsfidhigen Zivilflugzeugen in der Schweiz ist deshalb im
jetzigen Zeitpunkt besonders interessant und, seit die E.T.H. in
voraussehender Weise fiir einen qualifizierten Flugingenieur-
nachwuchs vorgesorgt und leistungsfdhige Forschungsinstitute
errichtet hat*), auch in den Bereich der Moglichkeit getreten.

Miethaus «Steinwies» in Ziirich
Arch. H. NINCK, S.I.A., Winterthur-Ziirich

Weil das Haus in der dritten Bauzone liegt, die nur drei
Geschosse mit ausgebautem Dach erlaubt, wurde vom Bauherrn
die Forderung nach grosster Wirtschaftlichkeit des Grundrisses
gestellt. Thr konnte am besten durch die Anlage eines zentralen
Lichthofes entsprochen werden, der gleichzeitig das Treppenhaus
enthélt. Um diesen lichten Hof gruppieren sich im Erdgeschoss
eine Zwei- und zwei Dreizimmerwohnungen, in den Obergeschos-
sen je drei Dreizimmerwohnungen, die jeweilen vom Treppen-
podest und einer Galerie aus zugénglich sind (Abb. 3).

Konstruktion: Aussenmauern 30 cm Isoliersteine. Decken
massiv, ebenso ganzes Dachgeschoss in monolithischer Eisen-
betonkonstruktion. Fussbodenisolation durch Telamatte und
schwimmende Fussbdden: Parkett in Ess- und Wohnzimmern,
Linol in Schlafzimmern. Der umbaute Raum betridgt rd. 4000 m?
und kostet 61 Fr./m3. Erbaut 1935/36.

Im Anschluss an den Neubau wurden die zur selben Liegen-
schaft gehorenden hintern und vordern Escherhduser renoviert.
Die photographische Aufnahme Abb. 5 ist von dem zwischen den
beiden Reihen liegenden Hof aus genommen und gibt einen ein-
drucksvollen Ausschnitt von «Alt-Ziirich» der 1830 er Jahre wieder.
Diese, durch Heinrich Escher-Zollikofer auf dem aufgelassenen
Schanzenareal erbauten H#auser sind die ersten Miethéduser
Ziirichs; die Luftheizung, die damals schon darin eingerichtet
worden ist, steht heute noch in Betrieb.

Von der Titigkeit des schweizerischen Vereins
von Dampfkessel-Besitzern

Der Aufgabenkreis obengenannter Institution ist — wie wir
ihrem Jahresbericht entnehmen — weiter gewachsen, denn der
Bund hat nunmehr auch Vorschriften iiber den Bau und die
Aufstellung von Druckbehéltern erlassen und den Verein im
Berichtjahr als Priifstelle bestéitigt in dem Sinne, dass er die
Verordnung im Auftrage der SUVA und der Kantonsregierungen
vollzieht. Unter die neuen Bestimmungen betr. Konstruktion und
Aufstellung fallen alle Druckbehélter in Betrieben, die der obli-
gatorischen Unfallversicherung unterstehen, doch sind nur die
grosseren und diejenigen fiir hohere Driicke anmelde- und {iiber-
wachungspflichtig. Im Interesse der Unfallverhiitung haben aber
auf Einladung der SUVA hin eine Reihe von Kantonsregierungen
den Verein auch mit der Ueberwachung von Druckbehiltern in
nicht versicherungspflichtigen Betrieben beauftragt.

4 Eingehénd beschrieben in Bd. 111, S. 73* ff. (Febr. 1938).

Abb. 4. Treppenantritt im Hause «Steinwies»

Von den gemeldeten Schadenfédllen sind eine Anzahl auf
eine TUeberalterung bestimmter Kesseltypen zuriickzufiihren,
wurden also weder von den Besitzern noch vom Personal ver-
schuldet. Wie wichtig und segensreich die Té4tigkeit des Vereines
ist, zeigt wieder einmal ein schwerer Unfall, wo ein vom Be-
sitzer selbst gebautes Dampfgefdss, das weder nach den Vor-
schriften gebaut noch zur Anmeldung gebracht wurde, explo-
dierte und ihn totete. Dieses Dampfgefdss, bestehend aus einem
Rohr, war mit zwei flachen Deckeln verschlossen, wovon der
eine verschraubt war und der andere durch einen Biigel gehalten
wurde. Unrichtige Dimensionierung des Biigels fiihrte zu seinem
Bruch. Hier wiren Klappschrauben am Umfang des Deckels die
richtige Losung gewesen.

Vielerorts scheint die Bedeutung einer fehlerfreien Mano-
meteranzeige, eines zuverldssigen Wasserstandanzeigers, des
richtigen Spielens der Sicherheitsventile und der storungsfrei
arbeitenden Speiseapparate fiir die Sicherheit des Betriebes und
des Personals noch nicht erkannt zu sein, wie die grosse Zahl
von Beanstandungen durch die Inspektoren verrit.

Die bei den inneren Untersuchungen festgestellten Korro-
sionsschiden bestéitigen den von der Korrosionsforschung ermit-
telten Zusammenhang zwischen mechanischer Beanspruchung
und Intensitit der chemischen Materialzerstorung. Zu grosse
Steifheit der Konstruktionen fiihrt zu Wirmespannungen, die
aber auch durch Kesselsteinansatz an schwer zugénglichen und
darum ungeniigend zu reinigenden Stellen verursacht werden
konnen. Die daraus entstehenden hohen mechanischen Bean-
spruchungen begiinstigen die Korrosion. Bei ungeniigender Wasser-
zirkulation kann aber auch die Schlammablagerung und Sauer-
stoffausscheidung zur Bildung von Lokalelementen fiihren und
Rostfurchen zeitigen, die dann ihrerseits in verhéngnisvollem cir-
culus vitiosus erhohte Beanspruchungen ergeben.

Als weitere Erscheinung, die zur Reparatur oder zum vor-
zeitigen Ersatz von Kesseln fithren kann, ist die Laugensprodig-
keit zu nennen. Interessanterweise tritt sie vornehmlich an
Kesseln der Kriegs- und Nachkriegszeit auf. Wissenschaftlich
ist der Grund fiir das Zustandekommen dieser Laugensprodig-
keit noch nicht abgekldrt. Wahrscheinlich aber sind es Einfliisse
der Materialqualitit, der Kaltverformung, der Betriebstemperatur
und der Laugenkonzentration, die sich hier bemerkbar machen,
zundchst interkristalline Haarrisse bilden und spéter zu einer
volligen Verrottung des Materiales fiihren, sodass es durch
Schweissung nicht ausgebessert werden kann.

Sachschiden zufolge Wassermangel waren z. T. durch ganz
ungeniigende Berufskenntnisse, durch Unachtsamkeit oder ver-
minderte Sehschiirfe des Personals bedingt, wobei in einem Fall
eine Verdunkelungsiibung verhédngnisvoll mitwirkte. Im weiteren
aber war es der Umstand, dass die Kessel iiber Nacht sich selbst
iiberlassen wurden und die automatische Speisung versagte oder
im Falle von Abhitzekesseln die Wédrme noch ausreichte, um
den Wasserstand durch Verdampfen unter das zulissige Mass
abzusenken. Bei einem kleinen Elektrokessel schaltete der Zeit-
schalter den Strom infolge Unachtsamkeit des Personals auch
am Sonntag ein, der Dampf entwich durch das Sicherheitsventil,
aber die Nachspeisung unterblieb.
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Abb. 3. Das lichte Treppenhaus im Miethaus «Steinwies» Ziirich
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Abb. 2. 12 Familien-Miethaus «Steinwies». — Risse 1:400

Rauchgasexplosionen konnen z. B. dadurch entstehen, dass
man am Abend nach Abstellen der Kessel die Kohlen auf dem
Roste beldsst, wo sie dann bei geschlossener Tiire und gedros-
seltem Esseschieber weiter schwelen, wobei sich explosive Gase
bilden, sich in den oberen Ziigen ansammeln und dann am Morgen
beim Anfeuern explodieren. An einem vollautomatischen Kessel
mit Oelfeuerung ereignete sich eine Rauchgasexplosion ausser-
halb des Kessels, wobei dieser selber keinen Schaden nahm und
alle Regler und Sicherheitsorgane auch nachher noch einwand-
frei funktionierten. Um der Wiederholung eines solchen Unfalles
vorzubeugen, wurde der Feuerraum vollstindig ausgemauert, so-
dass eine gute Ziindung gewéihrleistet und jeder Sekundéarluft-
zutritt verunméglicht ward. Ferner war man dafiir besorgt, dass
die Rauchgase niemals gestaut wurden; auf keinen Fall durfte
also mit dem Rauchgasschieber, sondern nur mehr mit der Pri-
méarluft und der Oelmenge reguliert werden. Durch Einbau eines
zweiten Brenners, der mit kleiner Leistung stdndig im Betrieb
ist, wihrend der erste mit der Kesselbelastung reguliert wird,
blieb die Anlage unabhéingig von jeder Ziindvorrichtung. Ein
besonderer Sperrschalter verhindert die selbsttédtige Inbetrieb-
setzung nach Unterbriichen infolge Stromausfalles. Der Heizer
muss sich zuerst iiberzeugen, ob alles in Ordnung sei und dann
von Hand die Brenner wieder in Gang setzen. Allgemein ist zu
sagen, dass vollautomatische Dampfkesselanlagen nur dort zu
empfehlen sind, wo sie von sachkundigem Personal iiberwacht
werden.

Die Organe des Vereins werden in stets zunehmendem Masse
zur Durchfithrung von Versuchen und zur Beratung in warme-
technischen Fragen zugezogen und stehen als unparteiliche In-
stanz bei den Mitgliedern in hohem Ansehen. So haben sie z. B.
festgestellt, dass durch den Umbau eines #lteren Einflammrohr-
kessels mit Planrost und Economiser vom Dampf- auf Heiss-
wasserbetrieb der Kesselwirkungsgrad von 71,0 auf 76,3°/, ge-
steigert wurde, wahrscheinlich dank besseren Wirmeiiberganges
infolge Fortfall der wasserseitigen Verunreinigung. Der Einbau
einer automatischen Unterschubfeuerung (Bauart Sulzer), sowie
einer Anzahl Zirkulationsréhren ins Flammrohr steigerten den
Wirkungsgrad sogar auf 86,6/, Wihrend bei Dampfheizung
10,59, der Brennstoffwédrme durch Sammeln und Abscheiden
aller Kondensate und wegen der Dampfdurchldssigkeit der
Kondensatabscheider verloren gingen, konnten auch diese Ver-
luste im gednderten Betrieb vermieden werden.

Abb. 1.

Miethaus «Steinwies». Arch. H. NINCK, Winterthur-Ziirich

Elektrokessel haben sehr hohe Wirkungsgrade, die sich nach
der Methode der Einzelverluste ermitteln lassen. Man fiihrt ge-
rade soviel Strom zu, als zur Aufrechterhaltung des Dampf-
druckes notig ist, und zwar konnen die einzelnen Teile der
Dampferzeugungs- und Speicheranlage sukzessive zugeschaltet
werden, womit man den Strahlungsverlust fiir jedes einzelne
Glied erhilt.

Dass der Betrieb eines Dampfbackofens mit Heizdl billiger
ist als mit Braunkohlebriketts, konnte einwandfrei festgestellt
werden, und diirfte fiir die Fachkreise von Interesse sein.
Alle genannten Versuche sind neben einer Reihe weiterer durch
Protokolle im Jahresbericht des Vereins belegt. Sie bilden
selber wieder nur eine kleine Auswahl der interessantesten Fille,
in denen das Personal des Vereines fiir die Versuche zugezogen
wurde. E. H.

MITTEILUNGEN

Bauhandwerkerpfandrecht und Architektenhonorar. Geméiss
Art. 841 unseres Zivilgesetzbuches erstreckt sich das Bauhand-
werkerpfandrecht auf den Mehrwert, den das Grundstiick
durch die Ueberbauung, d.h. durch die Leistung der Bauhand-
werker und Unternehmer gewonnen hat, und zwar hat jeder
einzelne Bauhandwerker Anspruch auf Deckung seiner Bau-
forderung im Verhéltnis, in dem er durch seine Arbeiten
zur Schaffung dieses Mehrwertes beigetragen hat. Ein solcher
Mehrwert, d.h. ein Verwertungserlos nach Abzug des Boden-
preises, war bei der Erstellung eines Doppel-Mehrfamilien-
hauses in Ziirich entstanden, wobei eine Bank den Kredit
zum Bau geleistet hatte, der durch Schuldbriefe und Bau-
handwerkerpfandrecht sichergestellt wurde. Aus Mangel an Ver-
moégen muBte der Bauherr das Gebdude betreibungsrechtlich
verwerten lassen. Die Bank ersteigerte es und wurde gedeckt,
wihrend ein Bauunternehmer dadurch mit seinem Baupfand-
recht im vierten Rang ginzlich zu Verlust kam. Der Bauunter-
nehmer reichte daher gegen die Bank Klage ein, indem er sie
auf Ersatz des Ausfalles aus ihrem Verwertungsanteil belangte.

Das Handelsgericht Ziirich hat die Forderung in der redu-
zierten Hohe von 7210 Fr. zugesprochen. Die Bank reichte beim
Bundesgericht Berufung ein, wurde aber von der II. Zivilabtei-
lung unterm 23. Mérz 1939 einstimmig abgewiesen. Wir wollen
aus der Beratung nur die wesentlichsten Punkte herausgreifen,
die fiir Bauunternehmer wie Architekt von Bedeutung sind, so
besonders die Frage, ob auch Architektenhonoraranspriiche vom
Baupfandrecht betroffen werden. Im konkreten Falle hatte der
Verwertungsanteil der Bank den Bodenwert faktisch um mehr
als 157 000 Fr. iiberstiegen. Der Mehrwert war der Bank als
Gldaubigerin der dem Baupfandrecht vorgehenden Schuldbrief-
forderung zugekommen. Sie haftete daher dem Klidger gemiss
Art. 841 Z.G. B. fiir den Ausfall in dem Masse, als der Bau-
unternehmer mit seiner Bauleistung an der Schaffung des Mehr-
wertes beteiligt war. Das aber nur, wenn und weil die subjek-
tiven Voraussetzungen von Art. 841 Z.G. B erfiillt sind.

Die Benachteiligung eines Baugldubigers kann ndmlich da-
durch abgewendet werden, dass die den Baukredit gewédhrende



	Miethaus "Steinwies" in Zürich: Arch. H. Ninck, S.I.A., Winterthur-Zürich
	Anhang

